
AMT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG  
Gruppe Landesamtsdirektion  
Abteilung Landesamtsdirektion/Recht 
3109 St. Pölten, Landhausplatz 1  

 
 

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, 3109 

 

 
An das 
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung 
Minoritenplatz 5 
1010 Wien 
 
 

 

 Beilagen E-Mail: post.lad1@noel.gv.at 
Fax 02742/9005-13610         Internet: http://www.noe.gv.at 
Bürgerservice-Telefon 02742/9005-9005     DVR: 0059986 

   

LAD1-VD-15101/045-2018  
Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben) 
  

 (0 27 42) 9005 
   

- Bezug BearbeiterIn Durchwahl Datum 

 BMBWF-12.660/0009-Präs.10/2018 Mag. Dr. Florian 
Goldstein 

12323 10. April 2018 

 
Betrifft 

Bundesgesetz, mit dem das Schulorganisationsgesetz, das Schulunterrichtsgesetz und 
das Schulpflichtgesetz 1985 geändert werden  

Die NÖ Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom 10. April 2018 beschlossen, wie folgt 

zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Schulorganisationsgesetz, das 

Schulunterrichtsgesetz und das Schulpflichtgesetz 1985 geändert werden, Stellung zu 

nehmen: 

 

Gemäß Art. 1 Abs. 1 der Vereinbarung zwischen dem Bund, den Ländern und den 

Gemeinden über einen Konsultationsmechanismus und einen künftigen Stabilitätspakt der 

Gebietskörperschaften werden Gesetzesentwürfe der Bundesministerien, 

Gesetzesvorschläge der Bundesregierung sowie beschlussreife Verordnungsentwürfe der 

Bundesregierung oder einzelner Bundesminister den Ämtern der Landesregierungen und 

der Verbindungsstelle der Bundesländer, dem Österreichischen Gemeindebund und dem 

Österreichischen Städtebund übermittelt. In diesen Vorhaben ist eine Darstellung der 

finanziellen Auswirkungen aufzunehmen, die den von den Vertragspartnern 

einvernehmlich zu erarbeitenden und vom Bundesminister für Finanzen zu erlassenden 

Richtlinien gemäß § 14 Abs. 5 Bundeshaushaltsgesetz entspricht. 

 

Gemäß § 17 Abs. 2 des Bundeshaushaltsgesetzes ist jedem Entwurf für ein 

Regierungsvorhaben und jedem sonstigen Vorhaben von dem Mitglied der 

Bundesregierung oder dem haushaltsleitenden Organ, in dessen Wirkungsbereich der 
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Entwurf ausgearbeitet oder das Vorhaben geplant wurde, eine wirkungsorientierte 

Folgenabschätzung anzuschließen. Es sind nur die wesentlichen Auswirkungen 

abzuschätzen; die finanziellen Auswirkungen sind jedenfalls wesentlich. 

 

Ergeben sich aus einem Entwurf für eine Rechtsvorschrift für eine am Finanzausgleich 

beteiligte andere Gebietskörperschaft oder die Sozialversicherungsträger finanzielle 

Auswirkungen, so sind diese darzustellen (§ 17 Abs. 4 Z. 2 des 

Bundeshaushaltsgesetzes). 

 

Der wirkungsorientierten Folgenabschätzung ist lediglich zu entnehmen, dass der Bund 

den Ländern den Personalaufwand für Landeslehrpersonen gemäß § 4 Finanzausgleichs-

gesetz 2017 ersetzt. 

 

Diese Analyse greift zu kurz, als gemäß § 5 der Verordnung betreffend Informationen über 

den Personalaufwand und das Controlling im Bereich der Landeslehrer 

(Landeslehrercontrolling-VO), BGBl. II Nr. 390/2005 idF 196/2015, der Bund nur jenen 

Personalaufwand entsprechend der Stellenplatzrichtlinie ersetzt.  

 

Durch die Einführung von Deutschförderklassen ist mit einem massiven 

Personalmehraufwand für das Land Niederösterreich zu rechnen, dessen Kosten in der 

Folge dem Land NÖ nicht ersetzt werden.  

 

Die NÖ Landesregierung verlangt daher zunächst die Vorlage einer diesem Umstand 

Rechnung tragenden Kostendarstellung. Unabhängig davon wird im Fall einer 

Realisierung des gegenständlichen Entwurfes die Abgeltung der dem Land 

Niederösterreich daraus erwachsender Mehrkosten durch den Bund gefordert. 
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Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem dem Präsidium des National-

rates elektronisch übermittelt. 

 
 
Ergeht an: 
1. An das  Präsidium des Nationalrates 
                                     ------------------------------------------------ 
2. An das  Präsidium des Bundesrates 
3. An alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder des Bundesrates 
4. An alle Ämter der Landesregierungen zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors 
5. An die Verbindungsstelle der Bundesländer, Schenkenstraße 4, 1010 Wien 
6. das Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz, 

Verfassungsdienst, Museumstraße 7, 1070 Wien 
7. Landtagsdirektion 
 

 
NÖ Landesregierung 

Mag.ª M i k l – L e i t n e r 

Landeshauptfrau 

 
 
 

Dieses Schriftstück wurde amtssigniert.
Hinweise finden Sie unter:
www.noe.gv.at/amtssignatur 
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